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A. Bekanntmachungen des Königlicheu Landraths-Amts.
Nr. 180. Oels, den 8. Juni 1878.

Unter Bezugnahme auf meine KreisblattsBekannti
machung vom l. Mai cr. bringe ich hierdurch zur
Kenntniß der Kreisbewohner, daß ich vom Urlaub
zurückgekehrt bin und die Amtsgeschäfte heut wieder
übernommen habe-

Nr. 181, Qels, den 12. Juni 1878.

Die Reichstagswahlen betreffend.
Nachdem auf Grund des Artikels 24 der Ber-

fassungsurkunde für das deutsche Reich vom 16. April
187l (Reichs-Gesetz-Blatt S. 63 u. s.) der Bundes-
rath die Auflösung des Reichstages beschlossen und
dieser Beschluß die Allerhöchste Zustimmung erhalten
hat, ist Seitens des Herrn Ministers des Innern
die Anweisung ergangen, mit den Vorbereitungen
zur Wahl für den Reichstag sofort vorzugehen und
die Aufstellung der Wählerlisten unverzüglich her-
beizuführen und dergestalt zu beschleunigen, daß die
Auslegung der letzteren mit dem Anfange des Mo-
nats Juli d. J. erfolgen kann. Die nähere Fest-
setzung des Termines für den Beginn der Auslegung
wird binnen Kurzem erfolgen.

Mit Bezug hierauf veranlasse ich die Ortsbehörs
den (Magisträte, Gemeindevorstände und die Herren
Gutsvorfteher), die Wählerlisten, zu denen ihnen die
Formulare baldigst werden übersandt werden, sofort
aufzustellen.

Judem ich bemerke, daß in nächster Zeit den
Magisträten zur Vertheilung an die Herren Wahl-
vorsieher in den Städten, sowie den Herren Wahl-
vorstehern der läudlichen Bezirke eine entsprechende
Anzahl von Exemplaren des Wahlgesetzes nebst Regles
ment und Beilagen zugehen wird, theile ich den Orts-
behörden zur genauesten Beachtung bei Aufstellung
der Wählerlisten nachfolgend die hierbei maßgebenden
Bestimmungen des Gesetzes und des Reglements mit:

Aus dem Gesetz.
§ 1. Wähler für den Reichstag des Norddeut-

schen Bandes ist jeder Norddeutsche, welcher das fünf-
undzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt hat, in dem
Bundesstaate, wo er seinen Wohnsitz hat.

 

§2. Für Personen des Soldatenstandes des
Heeres und der Marine ruht die Berechtigung zum
Wählen so lange, als dieselben sich bei der Fahne
befinden.

§ 3. Von der Berechtigung zum Wählen sind
ausgeschlossen:
1) Personen, welche unter Vormundschaft oder Ku-

ratel stehen;
2) Personen, über deren Vermögen Konkurs- oder

Fallitzustand gerichtlich eröffnet worden ist und
zwar während der Dauer dieses Konturss oder
FallitsVersahrensz

3) Personen, welche eine Armenunterstützung aus
öffentlichen oder Gemeindemitteln beziehen, oder
im letzten der Wahl vorhergegangenen Jahre be-
zogen haben;

4) Personen, denen in Folge rechts-kräftigen Erkennt-
nisses der Vollgenuß der staatsbürgerlichen Rechte
entzogen ist, für die Zeit der Entziehung, sofern
sie nicht in diese Rechte wieder eingesetzt sind.

Jst der Vollgenuß der staatsbürgerlichen Rechte
wegen politischer Vergehen oder Verbrechen ent-
zogen, so tritt die Berechtigung zum Wählen
wieder ein, sobald die außerdem erkannte Strafe
vollstreckt, oder durch Begnadigung erlassen ist.
§ 4. Wählbar zum Abgeordneten ist im ganzen

Bundesgebiete jeder Norddeutsche, welcher das fünf-
undzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt und einem
zum Bunde gehörigen Staate seit mindestens einem
Jahre angehört hat, sofern er nicht durch die Be-
stimmungen in dem § 3 von der Berechtigung zum
Wählen ausgeschlossen ist.

§ 7. Wer das Wahlrecht in einem Wahlbezirke
ausüben will, muß in demselben, oder, im Falle eine
Gemeinde in mehrere Wahlbezirte getheilt ist, in
Eins-m derselben zur Zeit der Wahl seinen Wohnsitz
a en.

Jeder darf nur an einem Orte wählen.
§ 8. Jn jedem Bezirke sind zum Zwecke der

Wahlen Listen anzulegen, in welche die zum Wählen
Berechtigten nach Zu· und Vornamen, Alter, Ge-
werbe und Wohnort eingetragen werden« 
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Diese Listen sind spätestens vier Wochen vor
dem zur Wahl bestimmten Tage zu Jedermanns Ein-
sicht auszulegen, und ist dies zuvor unter Hinweisung
auf die Einsprachefrist öffentlich bekannt zu machen.
Einsprachen gegen die Listen sind binnen acht Tagen
nach Beginn der Auslegung bei der Behörde, welche
die Bekanntmachung erlassen hat, anzubringen und
innerhalb der nächsten vierzehn Tage zu erledigen,
worauf die Listen geschlossen werden. Nur diejenigen
sind zur Theilnahme an der Wahl berechtigt, welche
in die Listen aufgenommen sind.

Bei einzelnen Neuwahlen, welche innerhalb Eines
Jahres nach der letzten allgemeinen Wahl stattfinden,
bedarf es einer neuen Aufstellung und Auslegung
der Wahlliste nicht.

§ 9. Die Wahlhandlung, sowie die Ermittelung
des Wahlergebnisses, sind öffentlich.

Die Funktion der Vorsteher, Beisitzer und Proto-
kollführer bei der Wahlhandlung in den Wohlbezirken
und der Beisitzer bei der Ermittelung des Wahl-
ergebnisses in den Wahlkreisen ist ein unentgeltliches
Ehrenamt und kann nur von Personen ausgeübt wer-
den, welche kein unmittelbares Staatsamt bekleiden.

§ 10. Das Wahlrecht wird in Person durch
verdeckte, in eine Wahlurne niederzulegende Stimm-
zettel ohne Unterschrift ausgeübt.

Die Stimmzettel müssen von weißem Papier und
dürfen mit keinem äußeren Kennzeichen versehen sein.

§ 11. Die Stimmzettel sind außerhalb des Wahl-
lokals mit dem Namen des Candidaten, welchem der
Wähler seine Stimme geben will, handschriftlich oder
im Wege der Vervielfältigung zu versehen.

§ 12. Die Wahl ist direkt. Sie erfolgt durch
absolute Stimmenmehrheit aller in einem Wahl-
{reife abgegebenen Stimmen. Stellt bei einer Wahl
eine absolute Stimmenmehrheit sich nicht heraus, so
ist nur unter den zwei Kandidaten zu wählen, welche
die meisten Stimmen erhalten haben.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.
Aus dem Reglement.

§ 1. Für jede Gemeinde (Ortskommune, selbst-
ständigen Gutsbezirk u. s. w.) ist gemäß § 8 des
Gesetzes und nach Anleitung des unter Lin. A. an-
liegenden Formulars von dem Gemeindevorstande
(Kommunevorstande, Qrtsvorstande, Inhaber eines
selbstständigen Gutsbezirts, Magistrate u. s. w.) »die
Wählerliste doppelt aufzustellen. Jn derselben sind
alle nach den §§ l, 3 und 7 des Gesetzes Wahl-
berechtigte in alphabetischer Ordnung zu verzeichnen.
Jedoch dürfen in den Städten die Wählerlisten auch
in der Art angefertigt werden, daß die Straßen nach
der alphabetifrhen Reihenfolge ihrer Namen, inner-
halb derselben die Häuser nach ihrer Nummer und
nur innerhalb jedes Hauses die Wähler alphabetisch
geordnet werden. »

Jn Gemeinden, die zum Zwecke des Stimmabs
gebens in mehrere Bezirke getheilt sind (§ 7« des
Reglements), erfolgt die Aufstellung der Wählerltsten
nach den einzelnen Bezirken.

Die dem Beurlaubtenstande angehörigen Militär-
personen (§§ 12, l3 Nr. 4 Absatz 2 unb § 15 des
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Gesetzes betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienste,
vom 9. November 1867 —- Bundesgesetzbl. S. 131 ——)
werden in die Wählerlisten eingetragen. .

§ 2. Die Wählerliste ist zu Jedermanns Ein-
sicht mindestens acht Tage lang auszulegen.

Der Tag, an welchem die Auslegung beginnt,
ist nach Maaßgabe des § 8 des Gesetzes von der zu-
ständigen Behörde festzusetzen und von dem Gemeinde-
vorstande unter Hinweisung auf § 3 des Reglements,
sowie unter Angabe des Lokals, in welchem die Aus-
legung stattfindet, noch vor dem Anfange der letzteren
in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.

Die Wählerliste ist von dem Gemeindevorstande
mit einer Bescheinigung darüber zu versehen, daß und
wie lange die Auslegung geschehen, sowie daß die
vorstehend und im § 8 des Reglements vorgeschriebe-
nen ortsüblichen Bekanntmachungen erfolgt sind.

§ 3. Wer die Liste für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann dies innerhalb 8 Tagen nach dem
Beginn der gemäß § 2 des Reglements bekannt
gemachten Auslegung derselben bei dem Gemeinde-
vorstande oder dem von demselben dazu ernannten
Kommissar oder der dazu niedergefetzten Kommission
schriftlich anzeigen oder zu Protokoll geben und muß
die Beweismittel für seine Behauptung, falls dieselben
nicht auf Notorität beruhen, beibringen.

Sie Entscheidung darüber erfolgt, wenn nicht
die Erinnerung sofort für begründet erachtet wird,
durch die zuständige Behörde.

Sie muß längstens innerhalb drei Wochen, vom
Beginne der Auslegung der Wählerliste an gerechnet-
erfolgt und durch Vermittelung des Gemeindevorstandes
den Betheiligten bekannt gemacht sein.

§ 4. Im Falle einer Berichtigung der Wählers
liste sind die Gründe der Streichungen und Nach-
tragungen am Rande der Liste unter Angabe des
Datums kurz zu vermerken. Die etwaigen Belags-
stücke sind dem Hauptexemplar der Wählerliste bei-
zuhesten.

Beide gleichmäßig berichtigte Exemplare der
Wählerliste sind am 22. Tage nach dem Beginne der
Auslegung unter der Unterschrift des Gemeindevor-
standes abzuschließen, das zweite Exemplar unter
Hinzufügung der amtlichen Bescheinigung völliger
Uebereinstimmung mit dem Hauptexemplare.

Nachdem auf diese Weise die Wählerliste abge-
schlossen worden, ist jede spätere Aufnahme von Wäh-
lern in dieselbe untersagt.

§ 5. Das Hauptexemplar der Wählerliste nebst
den Belagsstücken hat der Gemeindevorstand sorgfältig
aufzubewahren, das zweite Exemplar dagegen dem
Wahlvorsteher Behufs Benutzung bei der Wahl zu-
zustellen.

Die Wählerlisten für diejenigen Wahlbezirke,
g welche aus mehr als einer Gemeinde bestehen (ä 7
des Reglements), bilden die Wahlvorsteher durch Zu-
fammenheften der ihnen zugehenden Wählerlisten der
einzelnen zu dem Bezirke gehörigen Gemeinden.

§ 6. Die Wahlbezirke zum Zwecke des Stimm-
abgebens (§ 6 des Gesetzes-) werden von den zustän-
digen Behörden abgegrenzt.



1) Zu § 7 des Gesetzes

2)

Hervorheben will ich noch Folgendes:
Wohnsitz ist hier gleich-

bedeutend mit Aufenthalt d. h. jedoch einem
Aufenthalte im Gegensatze zu dem blos vorüber-
gehenden »von Fremden und Neifen«den.«
Zu § l des Regleiuents. Die Wähler sind in
alphabetifeher Ordnung in die Wählerlisten ein-
zutragen.

s« 3) Jede Wählerliste ist in zwei Exemplar-en an-
zufertigen, von welchen das eine als Hauptexems
vlar, das andere als Duplicat zu bezeichnen ist.
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habe, und der Wahlvorstand berechtigt fei, von
da ab zur Feststellung des Resultate-s der Wahl
das Wahllokal vom Publikum räumen zu lassen
resp. von 6 Uhr ab die Offentlichleit auszuschlie-
ßen fei, verneint worden, da die Ermittelung
oes AbstimmungssErgebnisfes in den einzelnen
Wahlbezirken einen wesentlichen Theil der Wahl-
handlung im Sinne des § 9 des Wahlgefetzes
vom 31. Mai 1869 bildet.

6) Den Herren Wahloorstehern wird demnächst weitere
Instruktion zugehen. In den Städten Oele-, Bern-
stadt, Juliusburg und Hundsfeld werden durch

 

 

 
 

4 — n den ländli"en Wa ldeirken aben die Ge- . . » .
) Zieindevorftändkzy denjerkigerzi Herken Wahlvors tue Magrftrate bre befonberen EIBablbegirfe fest-

stehern und {Stellvertretern die nicht vermöge gefreut, me WahlvorFeher unb bererr Stellver-. . ,- ' -, · , - treterernannt,fowie die Wahllokale bestimmt. Derihrer sonstigen Stellung das Krersblatt begraben, St bt bei In . b b i 1b .. b' G
das gegenwärtige Stück zur Kenntnißnahme vor- a HUU e nur er V ftftan M MS-
anlegen. bezirk Hundsfeld zugeschlagen.« · _

5) Seitens des Herrn Ministers des Innern ist Für Pas platte Land beflrmme Ich folgende
im Einverständisse mit dem Herrn Reichskanzler flBablbegtrfe Und QBabIorte Und ernenne III Wahl«
Die ärage, »k, bie Oeffentzjchkeit ber Qßablbanbs vorstehern und. deren Stellvertretern die dabei

lung nur bis präcife 6 Uhr Abends zu dauern namentlrd) beaercbneten Säuren:

? Bezeichnung ü
IF Der Drtfrhaiten, weiche N a m e n d e r H e r r e n Wahäort

ssZ zu den resp. Wahlbezirken Un

ZEI- gehören. QBabInorfieber. Stellvertreter. Wahllokal.

—"1 Fürst.-Gllguth Gem. mit Amtspächter Preuß Pastor Treutler Dominium Fürsten-Gllguth.

O
I

‚p
O
l

O
q

o
o

O 

Fürst-Ellguth Gut

2Kl-Ellguth Gemeinde
Kl.-Ellguth Gut

Pontwitz Gemeinde
Pontwitz Gut
Dzielonte Gut

Bogfchütz Gemeinde
Bogfchüs Gut

Spahlitz Gemeinde
Spuhlrtz Gut
Würtemberg Gemeinde
Würtemberg Gut

Erz-Graben Gemeinde
Gr.-Graden Gut
Grün-siehe Gemeinde
Grüneiche Gut

Dorf Juliusburg Gem
Dorf Juliusburg Gut
Neuhaus Gemeinde
Neuhaus Gut
Neudorf de. Gemeinde
Neudorf rfJ. Gut

Cunersdorf Gemeinde
Cunersdorf Gut
Kl.-Peterwitz Gemeinde

Süßwinkel Gemeinde
Süßwinkel Gut

Baruthe

Pnstor Liple

Graf Richthofen

Wirthfchaftsdireltor Alter

Oberamtmann Retter

Gutsvorfieher Böhme

Gutsbesitzer Pietrusky

Ritimeister Rönckendorff 

Kammerherr von Teichmann

Gemeindevorst. Wegehaupt

Rentmeister Alter

Pastor Glotz

Lehrer Bilke

Gemeindevorsteher Stelzner

Gemeindevorsteher Gräfe

Pfarrer Neugebauer

Rentmeister Fordan 

Schullokal zu Klein-Ellguth.

Dominium Pontwitz.

Dominium Bogfchütz.

Kalotfchke’fches Gasthaus zu
Spahlitz.

Schullolal zu Groß-Graben.

Dominium Juliusburg.

Schule zu Cunersdorf.

Dominium SüßwinleL 
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zu den rein. Wahlhezirken
gehören. Wahlvorfteher. Stellvertreter.

Wahlort
und

WahllokaL

 

H Vielgutthemeinde
Vielguth Gut

Neu-Schwellen Gem.
NeusEllguth Gemeinde

Schwierse gut-sh. Gem.
Schwierfe gutsh Gut
Schwierfe städt. Gem.
Crompusch Gemeinde
Crompusch Gut
Neuhof b!W. Gemeinde
Neuhof bXW. Gut

Leuchten Gemeinde

Zessel Gemeinde
Zessel Gut
Buselwitz Gemeinde
Bufelwitz Gut

Zncklau Gemeinde
Zuckiau Gut

Pola.-Ellguth Gemeinde
Poln.-Ellguth Gut

Ostrowine Gemeinde
Ostrowine Gut

Ulbersdorf Gemeinde
Ulbersdorf Gut

Od.-Schönau Gemeinde
Ob..-Schönau Gut
Nor.-Schönau Gemeinde
Nor.-Schönau Gut

Reesewitz Gemeinde
Reesewitz Gut

Galbitz Gemeinde
Galbitz Gut

Ob.-Mühlwitz Gemeinde
Ob.-Mühlwitz Gut
Nor.sMühlwitzGemeinde
Ndr.-Miihlwitz Gut
Naucke Gemeinde
Naucke Gut

Wabnitz Gemeinde
Ndr.-Wabnitz Gut
Ob.-Wabnitz Gut
Neuvorwerk Gut

Korschlitz Gemeinde
Korschlitz Gut

Gimmel Gemeinde
Gimmel Gut

Stronn Gemeinde

 

H H

l2

l3

l4

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Oderamtmann Arndt

Lehrer Gafert

Gutsbesitzer-, Lieutenant Weiß

Erbschaltiseibesitzer Scupin

Rittmeister von Scheliha

Amtspächter Döhriug

Rittergutsbesitzer Ebel

Gutsverwalter Hartmann

Rittmeister Moßner «

Gutspächter Horzetzky

Majoratsbesitzer Graf Dyhrn

Gutspächter, Lieutenant
Seeliger

Hauptmann Rojahn

Rittergutsbesitzer Ofsig

Oberamtmann Scholtz

Rittergutebesitzer Klausa

Rittergutsbesitzer Bolle Stronn Gut 

LehreHitvrich

Gemeindevorsteher Kohse

Gutsvorsteher Götschmann

Lehrer Trauschke

Rittergutsbefitzer Schreiber-

Lehrer Säle!

Gutsbesitzer Scholtz

Gutspächter Schönbrunn

Jnspector Kapuste

Lehrer Buckethai

Rentmeister Stampe

Lehrer Hanusch

Minium Dielgnth

Schule zu NeusEllguth.

Gutshof zu Schwierse städt.

Schule zu Leuchten.

Dominium ZesseL

Dominium Zucklau.

Dominium Nieder - Palm-
Ellguth.

Dominium Ostrowine.

Dominium Ulbersdorf.

Dominium Ndr.-Schönau.

Dominium Neesewitz.

Dominium Galbitz. fLehrer Scholz

Erdscholtiseibesitzer Hubrich

Pastor Langenmaier

Jnfpector Stubba

Lehrer Butter

Dominium Ober-Mühlwitz.

Schule in Wabnitz.

Schule in Korschlitz.

Domininm Gimmel.

Dominium Stronn.   
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Wahlvorfteher.

Namen der-Herren

Stellvertreter.

Wahlort
nnd

Wahllokal.

 

f

Schmolschiitz Gemeinde
Schmoltfchiitz Gut
Schützendorf Gemeinde
Schützendorf Gut

Wiefegrade Gemeinde
Wiefegrade Gut
Grüttenberg Gemeinde
Grüttenberg Gut

Allerheiligen Gemeinde
Allerheiligen Gut

Gr.-Zöllnig Gemeinde

Kl.-Zöllnig Gemeinde

Sadewitz Gemeinde

Bernstadt Vorst. Gem.
Bernftadt Vorstadt Gut
Vogelgefang Gemeinde
Vogelgesang Gut

Langenhof Gemeinde
Langenhof Gut
Tafchenderg Gemeinde

- Buchwald herzogL Gem.
mit Neuoorwerk

Buchwald herzogL Gut
Buche-alde Anth. Gem.
Vuchwaldfr. Anth. Gut

Pangau Gemeinde
Pangau Gut

Woitsdorf Gemeinde
Woitsdorf Gut

Weidenbach Gemeinde
Weidendach Gut
Neudorf bJB. Gemeinde
Neudorf bJB. Gut

Krafchen Gemeinde
Krafchen Gut
Laubsky Gemeinde
Lausky Gut

Ob.-Prietzen Gemeinde
Qb.-Prietzen Gut
Nor.-Prietz·en Gemeinde
Nor.-Prietzen Gut

Lampersdorf Gemeinde
Lampersdorf Gut
Wilhelminenort Gem.
Wilhelminenort Gut

Ndr.- und Ob.-Miihlats
fchiitz Gemeinde

Ob.«Mühlatfchütz Gut
dek.-Müh1qtschütz Gut

W Q

28

29

30

31

32

33

34

36

37

38  
39

40

41

42  

Mergutsdesitzer Jerchel

Rittergutsbesitzer Grundmaun

Rittergutdbesitzer von Wissell

Pfarrer Fellmann

Pfarrer Elpel

Pfarrer Korneck

Qberamtmann, Lieutenant
Scholtz

Jnfpector Effner

Gutsbesitzer Von Pofer

Rittergutsbesitzer Beloch

Amtsrath Rudolphi

Jnfpector Krichler

Rittergutsbesitzer , Lieutenant
Schwürtz

Rittergutsbesitzer Hoffmann

Rittergutsbesitzer Fletcher

Gutspächter Kretfchmer 

Oderftlieutenant v.Prittwitz

Major von Lieres

Pastor Horn

Lehrer Fleischer

Lehrer Deutfchrnann

Erbscholtifeibesitzer Fliegel

Oberförfter Schöngarth

Gemeindevorsieher Lorke

Gemeindevorsteher Heinrich

Lehrer Kittner

Pastor Baumgart

Lehrer Neugebauer 
. Gemeindevorsteh. Karfunky

Rittergutsbef. Rumbaum

Lehrer Stohrer

Lehrer Klein

Dominium Schutzendorf.

Dominium Wiesegrade.

Dominium Allerheiligen.

Schule in Groß-Zöllnig.

Schule in Klein-Zöllnig.

Schule in Sadewitz.

Dominium Vorstadt-Bern-
ftadt.

Dominium Langenhof.

Schule in Buchwald.

Dominium Pangau.

Dominium Woitedorf.

Schule in Weidenbach.

Dominium Kraschem

Dominium NiedersPrietzem

Dominium Lampersdorf.

Dominium Ober - Mühlats
schütz— ·  
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60  

Mu.-M11htatschütz—GT-m.
Mil.-Mühlatschütz Gut
Ziegelhof Gemeinde

Kl.-Mühlatfchütz Gem.
Ki.-Mrih1atschütz Gut
Postelwitz Gemeinde
Posielmitz Gut

Zantoch Gemeinde
Zantoch Gut

Paischkey Gemeinde
Patschkey Gut
Cunzendorf Gemeinde
Cunzendorf Gut

Erdscholtiseihesitzer Horn

Lehrer Scholz

Pastor Schott

Jnipeetor Süßbrich

Fadritbesitzer Willmann

Ob.-Schmollen GemeiiideIOberamtmann, Lieutenant .
Ob.-Schmollen Gut
Ndr.-Schmollen Gem.
Neu-Schwellen Gut
Cronendorf Gemeinde

Kultvorwerk Gemeinde
Kaltvorwerk Gut

Kritschen Gemeinde
Kritschen Gut

Ludwigsdorf Gemeinde
Ludwigsdorf Gut

Gr.Ellguth Gemeinde
Gk.sEllgUth Gut
Netsche Gemeinde
Netsche Gut

Schmarfe Gemeinde
Schmarse Gut

Bohrau Gemeinde
Vohrau Gut
Stampen Gemeinde
Stampen Gut

Raake Gemeinde
Raake Gut
Neuhof b/SR. Gemeinde
Neuhof Wi. Gut
Medlitz Gemeinde
Medlitz Gut
Pischkawe Gemeinde
Piscbkawe Gut
Kl.-Oels Gemeinde
Kl.-Oels Gut
Pühlau Gemeinde
Piihlau Gut

Schleibitz Gemeinde
Schleibitz Gut
Dörndorf Gemeinde
Dörudokf Gut

Rohnstock

Amtspächter, Lieutenant
Arndt

Oeconomierath Jänifch

Rittmeister von Wedell.

Gutspächter Arndt

Amtsrath Grove

Fabrikbesitzer Paul Hahn

Majoratsbes. Graf ‚Schwerin

Jnspector Pauly

Majoratsbesitzer Freiherr vdn
Kessel-Zeutsch

Jnspector Scholtze

Jnspeetor Mittmann

Majoratsbesitzer Graf York von
Marienburg 

Lehrer Schutz

Gemeindevorsteher Werft

Lehrer Gruhu

Lehrer Fräuzel

Förfter Krause

Pasior Täsler

Gemeindevorsteher Lattner

Gemeindevorsteher Linie

Jnspector Kunze

Erbscholtiseibesitzer Auras

Lehrer Land

Lehrer Auerich

Lehrer Landeck

Paftor Schneider

Lehrer Tschentscher

Gemeindevorst. Kottwitz.

Lehrer Bunke

Jnfpector Weite 

Schutz- zu Mutes-Muhm-
schütz-

Schule in Klein - Mühlats
W16-

Schule in Posteiwitz.

Schule in Samuel).

Fabrik in Patschkey.

Schule in Schmollen

Dominium Kaltvorwerk.

Dominium Kritschen.

Dominium Ludwigsdorf.

Schule in Groß-Ellguth.

Dominium Netfche.

Papierfabrik in Schmaer

Dominium Bohrau.

Dominium Stampen.

Dominium Staate.

Dominium Pischkawe.

Dominium Pühlau.

Dominium Schleibitz. 
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Bezeichnung
der Ortschaften, welche
zu den resp. Wahlbezirken

gehören.

Nr
.

de
s

Wahlvorsteher.

Namen der Herren

Stellvertreter.

Wahlort
und

Wahliokai.

 E
l

Wa
l)

lb
ez

ir
ks

.

Gr.-Weigelsdorf Gem.
Gr.-Weigelsdorf Gut
Kl.-Weigelzdorf Gem.
Kl.-Weige!sdorf Gut

Wildfchiitz Gemeinde
Wildschütz Gut
Görlitz Gemeinde
Görlitz Gut

Sacrau Gemeinde
Sacrau Gut

Mirkau Gemeinde
Langewiefe Gemeinde

Sibyllenort Gemeinde
Sidyllenort Gut
Domatfchine Gemeinde
Domaifchine Gut

Peuke Gemeinde
Peuke Gut

Stein Gemeinde
iStein Gut

68 Loifchwitz Gemeinde
Loischwitz Gut
Eiiijgrund Gemeinde
Eichgrund Gut
Dobriscdau Gemeinde
LDobrisehau Gut

Jäutschdorf Gemeinde
Jäntfchdorf Gut

Rathe Gemeinde
Rathe Gut

Dammer Gemeinde

Carlsdurg Gemeinde
Carisenng Gut
Döderle Gemeinde
Döderie Gut

Jackschöuau Gemeinde
Jackfchönau Gut
Kukzwitz Gemeinde
Kurzwitz Gut

Tschertwitz Gemeinde
Tschertwitz Gut
Schickerwitz Gemeinde
Schickerwitz Gut
Schwundnig Gemeinde
Schwundnig Gut
Rotherinne Gemeinde
Rotherinne Gut

Strehlitz Gemeinde
Strehlitz Gut

62

63

64

65

66   
H
l6  

69

70

71

72

'73

74

75  

Fabrikbefitzer Dr. Bock

Jnspector Seeliger

Rittergutsbefitzer Graf Pfeil

Pfarrer Gebel  
Jnfpector Giersberg

Oberamtmnnn Vayer

Rittergutsbefitzer von Klitzing

Oberamtmann Cleve

Obernmtmann Scupin

Oberamtmann Jonas

Gemeindevorsteh. Kalkdrenner

Oberamtmann Seeliger  
Jnfpector Lange

Majoratsbesitzer v. Puttkamer-
Poberow

Pastor Courad  

Gemeindevorsteher Waschke

Gutspächter Hasse

Disponent Neumann

Lehrer Kraft

Lehrer Thielfcher

Lehrer Fischer

Wildmeifier Mehwald

Lehrer Anders

Pasior Kolde

Lehrer Willner

Lehrer Schramm

Dominium GroßWeingZs
dorf.

Dominium Wildfehütz. «

Fabrik in Sau-ou

Schule in Langewiefe.

Dominium Sidyllenort.

Dominium Beute-.

Dominium Stein.

Dominium Loifckswitz

Dominium Jäntfchdorf.

Schule in Rathe.

Schule in Dammer. 
Pastor Schröder

Pastor Schön

Gutspächter n. Biederstein

Lehrer Hubrich

Dominium Carlsburg.

Dominium Jnckschönau.

Dominium Schickerwitz.

Schule in rammte. 
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Es Be eichnun
ZFZ der Ortszchaftemgwelche N a m c n d e r H e r V e n Wahlokt
IF zu den resp. Wahlbezirken UND

g: gehören. Wahlvorsteher. Stellvertreter. Wshllvkals

76 BartkereyTemeinde Förster Speer Lehrer-Schütze Schule in Weißensee.
Bartkerey Gut
Weißensee Gemeinde
Weißensee Gut

Q Maliers Gemeinde
Bukowintke Gemeinde
Bukowintke Gut

Briese Gemeinde
Briese Gut
Hönigern Gemeinde
Hönigern Gut
Sechskiefern Gemeinde
Sechskiefern Gut "

Gutwohne Gemeinde
Gutwohne Gut

Oppeln und Neugarten
Gut

Jenkwitz Gemeinde

Gemeindevorsteher Brodale

78

79

80    81 Schloß Oels Gut HerzogL Kammersecretair
Reimann.

Nr. 182, Breslau, den 21. Mai 1878.

Bekanntmachung der Königlichen Regierung.
Die Kaiserliche Normal-EichungssKommifsiou hat

durch Bekanntmachung vom 15. Februar ds. Js. die
§§ 89 und 91 der Eichordnung vom 16. Juli 1869,
welche lauten:

Eichung im Verkehr befindlicher Gewichte.
„5 89. Jm Verkehr befindliche Gewichte, deren

Größe und Größenbezeichnung nach den allgemeinen
Bestimmungen der neuen Maß« und Gewichtsordnung
zulässig ist und die nach den bisher geltenden Bestim-
mungen vorschriftsmäßig geeicht und gestempelt sind,
können zwar ungeachtet ihrer etwa mit §§ 22, 23
25 und 26 nicht übereinstimmenden G·ewichtsgröße,
Bezeichnung, Form und sonstigen Beschaffenheit auch
nach dem l. Januar 1872 im öffentlichen Verkehr
innerhalb des Landes, dessen Stempel sie tragen, ge-
duldet werden; um jedoch innerhalb des ganzen Bun-
desgebiets im Verkehre zulässig zu sein, bedürfen solche
Gewichte einer erneuten Revision und Beglaubigung
durch den Bundes-Eichungsstempel, und diese soll ihnen
bis zum l. Januar 1872 trotz etwaiger Abweichun-
gen von den Bestimmungen der §§ 22, 23, 25 und
26 der neuen Eichordnung nicht versagt werden-

Die Eichung der Wangen betreffend.
§ 91. Die Eichungsstellen haben die im Ver-

kehr befindlichen Wangen, welche nach den bis zu
Ende des Jahres 187l geltenden Vorschriften beginn-
bigt sind und für deren spätere Zulassung im Ver-
kehr dasselbe gilt, was im § 89 für die Gewichte be-
stimmt worden ist, auch nach dem l. Januar 1872,
wenn ihre Beglaubigung mit dem Bundes-Eichungss

Rittergutsbesitzer Frömsdorf

Majoratsbesitzer Gras Kospoth

Rittergutsbesitzer von Kulmiz

 

   

Gemeindevorsteher Krause Schule in Maliers

Wirlhfchastsdireet v. Scheel Dominium Briefe.

Gemeindevorsteher Fels Dominium Gutwohne.

Gemeindevorsieher Grünig Schule in Jenkwitz.

Regisirator Weidner Schloß Oels. 
stempel verlangt wird, zur Nacheichung anzunehmen
und dieselben, sofern ihre Zulässigkeit keinen sonstigen
Bedenken unterliegt, zu stempeln, wenn sie auch die
im § 31 vorgeschriebene Bezeichnung der größten
Tragsähigkeit nicht an sich tragen.

In solchen Fällen ist, soweit es thunlich, eine
Bezeichnung der Tragfähigkeit anzubringen.

Zur Eichung gebrachte Waagen können, wenn
sie den Vorschriften dieser Eichordnung entsprechen,
schon vom 1. Januar 1870 ab, mit dem neuen Stem-
pel beglaubigt werben,“ aufgehoben.

Hiernach ist die Benutzung der im§ 89 a. a. O«
näher bezeichneten, bisher ausnahmsweise geduldeten,
vor dem 1. Januar 1872 mit dem Landesstempel
versehenen Gewichte nicht mehr zulässig, sofern diesel-
ben nicht von Neuem eichamtltch revidirt und mit
dem jetzt geltenden Stempel versehen werden. Das-
selbe gilt von den im §91 a. a. O. bezeichneten
Wangen.

Unter Hinweis aus die Bestimmung des § 369
Nr. 2 des Reichs-Strafgesetzbuchs welche lautet:

»Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder
mit Hast bis zu vier Wochen werden bestraft:
1) A.
2) Gewerbetreibende, bei denen zum Gebrauche in

ihrem Gewerbe geeignete, mit bem gesetzlichen
Eichungsstempel nicht versehene oder unrichtige
Maße, Gewichte oder Wangen vorgefunden wer-
den, oder welche sich einer anderen Verletzung
der Vorschriften über die Maß« und Gewichts-
polizei schuldig machen;

"—"Nebst zwei Besteigen «



..».......1..;....Vcilege zu NO ..d.».c..s Oclslut.
 

3 A.
) Im Falle der Nr. 2 ist neben der Geldstrafe

oder der Haft auf die Einziehung der vorschrifts-
widrigen Maße, Gewichte, Wangen oder sonstigen
Meßwertzeuge zu erlennen.”

wird diese Aenderung mir dem Bemerken hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß gegenüber den
bei den Eichungsbehörden zum Zwecke der Umstem-
pelung zur Vorlage noch gelangenden, mit früheren
Landes-Eichungsstempeln versehenen Gewichten in Bei-
treff der Bezeichnungen derselben, sowie der Beschaf-
fenheit der Justiröffnungen bis auf Weiteres in dem
Umfange Nachsicht geübt werden wird, wie dies in
der die Zulässigkeit der Umstempelung der bisherigen
Landesgewichte betreffenden Bestimmung der Bekannt-
machung der Kaiserlichen Normal-GiebungsiKommission
vom 28. Juni 1873 nachgelassen worden ist.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

Nr. 183. Oels, den 13. Mai 1878.

Die Ausbildung von Krankenpslegerinnen betreffend.
Nachdem die im Kreistrantenhause zu Oels aus-

gebildete Wittwe Johanna Strauß auf· Grund einer
mit gutem Erfolge abgelegten Prüfung das Befähi-
gungs-Zeugniß als Krankenwärterin und die Berech-
tigung erlangt hat, sich als geprüfte Krankenwärterin
zu bezeichnen (rfr. Bekanntmachung der königlichen
Regierung zu Breslau vom 20. December 1877.
Amtsblatt S. 387), werden unter Hinweis auf die
im Kreisblatt pro 1877 S. 88 abgedruckten Bedin-
gungen Privatpersonen und Gemeinden zur Anmel-
dung von Krankenpfleger-Aspirantinnen mit dem Be-
merten aufgefordert, daß die Einberufung der letzteren
der Reihe der Anmeldungen nach erfolgen und daß
unter Umständen freie Pension gewährt wird.

M. 184. Breslau, den 25. Mai-1878.
Auf den gefälligen Antrag vom 10. d. M. er-

theile ich dem Vorstand des Vereinssür den Unter-
richt und die Erziehung Taubstummer hierdiejeders
zeit widerrufliche Genehmigung, im Laufe der fünf
Jahre 1878,

Achtzehnhundertachtundsiebenzig bis einschließlich
82,

Achtzehnhundertzweiundachtzig
in den bemittelten Haushaltungen der Provinz Schle-
sien ohne Unterschied der Consessian zum Besten der
Anstalt milde Gaben im Wege der· Hauscolleete ein-
sammeln zu dürfen.

Die von dem Vorstande mit der Sammlung be-
auftragten Collectanten haben sich durch Vorzeigung
dieser Verfügung oder einer beglaubigten Abschrift
derselben zu legitimiren.

QberiPräsidium der Provinz Schlesien.
An den Vorstand des Vereins für den Unter-

richt und die Erziehung Taubstummer hier.
Oels, den 7. Juni 1878.

Vorstehenden ObersPräsidial-Erlaß bringe ich
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.
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Nr. 185, Oels, den 12. Juni 1878.“
Nachdem sich auf dem Dominium ObersPolnisch-

Ellguth unter den Pferden wiederum ein Fall ver-
dächtiger Druse gezeigt hat, find dem Besitzer Seitens
des Amtsvorstehers die früheren Beschränkungen in
der Benutzung der Pferde wieder auferlegt worden.

Nro. 186, Oels, den 11. Juni 1878.

Jn meinem Bureau steht eine kurze Percufsiqns-.
Doppelflinte zum freihändigem Verkauf. —

Nr. 187, Qels, den l3. Juni 1878.

Gegenwärtig vacante, mit Militär-Anwärtern zu
besetzende Stellen.

1. Breslau, Postamt 16, Landbriefträger, 450
M. Gehalt, 108 2m. Wohnungsgeldzuschuß,

2. Brieg, Postamt I, Packetträger, 630 M. Ge-
halt, 144 M. Wohnungsgeldzuschuß, »

3. Randrzin, Bahnpost Nr; 5, Postschaffner im
Begleitungsdienste, 810 M. Gehalt, 60 M. Woh-
nungsgeldzuschuß,

4. Lande-eh Magistrat, Bureangehilfe, 540 M.
Gehalt,

5. Militsch, Postamy Landbriefträger, 450 an.
halt, 72 M. Wohnungsgeldzuschuß,

6. Waldenburg, Postamt 1., Postpacketträger,
630 M. Gehalt, 108 M. Wohnungsgeldzuschuß,

Der Königliche Landrath.
von. Rosenherg.

B.— Bekanntmachuugen anderer Behörden«
" Wegen Brückenbau ist die Straße von Klein-Ochs

nach Dörndorf, die alte Breslauer Straße, vom 14.
d. am. ab'blß‘auf Weiteres gesperrt. Die Kommu-
nikation kann während dieser Zeit nur über Süß-
winkel nnd Raake bewerkftelligt werden.

Der Amtsoorsteher

Berlin, im Mai 1878.

Berliner Wollmarkt..
Der hiesige Wollmarkt findet wie alljährlich, fo

auch in diesem Jahre
am 19. Juni auf dem Viehhofe statt.

Behufs zweckmäßiger Regelung des Marktvers
tehrs und im Interesse der Absender wird hiermit
die Verladung der Wollen per Eisenbahn nach dem
Viehhofe dringend anempfohlen.

Die Wollen werden vermittelst der Verbindunge-
bahn mit der Viehofszweigbahn direct nach dem Vieh-
hofe befördert, sofern die Sendungen an die Berliner
ViehmarktsActiemGesellschaft adresfirt sind und gilt
damit auch gleichzeitig die genannte Gesellschaft für
beauftragt und verpflichtet, diese Wollen gegen die
tarifmäßigen Gebühren entladen und in ‚Bette ein-
lagern zu lassen.

Die Einlagerung in einen bestimmten Lagerraum
geschieht nur dann, wenn derselbe von dem Besteller
vorausbestellt, diese Bestellung seitens der Gesellschaft
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durch Einfendung eines Bestell-Scheins angenommen
ist, unb außerdem bei ber Absendung folgende Vor-
schriften befolgt werden:

1. Der Frachtbrief ist an die Gesellschaft zu
adressiren

2. Jm Anschluß an die Adresse muß aus dem-
selben angegeben sein

. Die Nummer des Bestellfcheins,
II Zeltes (z·)-II n

II II II Ganges (G)!

„ „ „ Raumes (R),

9
9
-
9
?
”

„ „ „ Bezeichnung des Raumes
(S), l. :- links, r. = rechts.

3. Der Frochtbrief muß den Namen des Bestellers,
auf den der Bestellschein lautet, als Unterschrift
nagen.

4. Luutet ein Frachtbrief über mehrere Sendun-
gen, für welche verschiedene Bestellscheine aus-
gefertigt sind, so sind auf demselben die be-
züglichen Vermerke sämmtlicher Bestellscheine
zu machen.

Die Adresse des Frachtbriefes würde demnach
beispielsweise lauten:

An die Berliner ViehmarktsActiensGesellschaft
Berlin Nr. 140 (Nummer des Bestellscheins).

Z. l2. G. 9. R. 5. S. r.
Werden bei der Berladung diese Vorschriften

nicht befolgt oder tragen die Frachtbriefe unvollstän-
dige Vermerke, so schwindet damit auch der Anspruch
auf Lagerung in vorausbestellte Lagerräume und
kann nur eine ordnungsmäßige Lagerung an einer
beliebigen Zelt-Lagerstelle beansprucht werden.

Es wird nur in bedeckten, regendichten Hallen
gelagert. Logerung auf freiem Balkenlager findet
nicht statt.

Das Lagergeld beträgt l Mark pro Centnerz
es ist fällig, sobald die Wollen durch die Thore des
Biehhofs eingeführt werben, gleichviel ob dieselben zur
Lagerung gebracht find oder nicht, unb ohne Unter-
schied, ob sie per Eisenbahn oder durch Fuhrwerk
eingeführt werden.

Für die Einladung der (Einlagerung der per
Viehhofszweigbahn eintreffenden Wollen erhebt die  

Gesellschaft 30 Pf. pro Centner und übernimmt
sie für die gleiche Gebühr die Gntladung und Ein-
lagerung auch anderer nicht mit ber Biehhofsbahn ein-
treffender Wollen.

Bestellscheine, Lagerfcheine, Quittungen erfolgen
in der früheren Weise und gelten dieselben Neugelds-
bestimmungeu.

Zum Auffinden der Lagerstellen sind an jedem
Lagerzelt sichtbare, schwarze Holztafeln angebracht,
auf welchen »der Name des Bestellers, das Dominium,
wie auch die Lagerstelle der Wolle verzeichnet ist«.

Jedem Zelt ist ein Zelt-Aufseher beigegeben,
welcher einen Zeltplan mit dem Verzeichniß der Ein-
lagerer bei sich führt, unb ist derselbe gehalten, die
gewünschte Auskunft zu ertheilen.

Der Zelt-Aufseher ist kenntlich durch eine um
seinen Leib gegürtete schwarze Lebertasche, welche in
weißer Oelfarbe die Nummer des Zeltes trägt.

Jst in dieser Weise eine genügende Auskunft nicht
erfolgt, fo wende man sich an bie Beamten der Ge-
sellschaft im Zelt-Comtoir, verlange aber nicht eine
Auskunft, ohne zuvor in der angegebenen Weise Er-
lundigungen eingezogen zu haben.

Zur Beförderung von Briefen und Depeschen
wird auf dem Wollmarktsterrain selbst eine Post- und
TelegraphewStation eingerichtet werben.

Zur Verwlegung von Wollen durch vereidigte
Wiegemeister ist durch Aufstellung von Waagen Seitens
des Wügeramts des hiesigen Magistrats Gelegenheit
geboten.

Um auch die Gelegenheit zu bieten, das Aus-
lagern der Wollen aus den Zelten, Transportiren
nach dem Speditionsplatz und Verwiegen daselbst zu
festen Sätzen zu bewirken, hat die Gesellschaft auf
dem Markt-Terrain einen Spediiionsplatz eingerichtet
und wird sie alle diese Arbeiten gegen Zahlung von
30 Pf. pro Centner zur Ausführung bringen lassen.

Die Ginlagerung der Wollen kann vom 16. Juni
ab geschehen.

Berliner biehmarlrt-Actikn-Grsrllschaff.
Die Direction.

 


